Servicevertrag für
Wohnanlage      
zwischen der Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Unna, Unnaer Straße 29a, 59174 Kamen, vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn Peter Resler, nachfolgend „Serviceanbieter“ genannt

und      , geb.      , nachfolgend „Servicenehmer“ genannt,

wird unter Bezug auf § 3 des zwischen den Parteien bestehenden Mietvertrages fol​gender Servicevertrag über Betreuungsleistungen geschlossen:

§ 1 – Vertragsgegenstand

Der Serviceanbieter stellt folgendes monatliches Grundleistungspaket bereit:

	Grundleistungspaket
	Preis:     30,00 €

	Soziale Betreuung, Beratung sowie die Vermittlung und Koordination von Hilfsdiensten und ggf. anderen Betreuungseinrichtungen. Hilfestellung beim Ausfüllen von Formularen, Beantragung von Pflegegeld, Organi​sation von kulturellen und gesellschaftlichen Veran​staltungen (z.B. gemeinsames Frühstück, Gymnastik, etc.), sowie die Bereitstellung ein Hausnotrufgerätes(Festnetzanschluß  muss durch Servicenehmer gestellt werden) Die Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Unna, gewährleistet eine 24-stündige Notrufbereitschaft unter der Telefon​nummer 02307-797067. Die Notrufbereitschaft leitet ein​gehende Notrufe an den Rettungsdienst bzw. die ange​gebene(n) Bezugsperson(en) weiter

Beratungszeiten:

     
	


Nimmt der Servicenehmer die vorgenannten Leistungen nicht in Anspruch, so hat er keinen Anspruch auf Minderung oder Rückvergütung. Auch wenn der Servicenehmer andere Leistungsträger in Anspruch nimmt, bleibt er zur Entrichtung des Grundpreises verpflichtet.

Die folgenden Serviceleistungen (Wahlleistungen) werden zusätzlich zu den angegebe​nen Monatspreisen zwischen den Vertragsparteien vereinbart:

	Wahlleistungspaket A

Nutzung des Hausnotrufgerätes als Servicetelefon

Der/Die Servicenehmer(in) kann die 24-stündige Sprechbereitschaft der Hausnotrufzentrale auch für all​gemeine Gespräche mit der Hausnotrufzentrale nutzen.

.


	Preis:     20,00 €

	Wahlleistungspaket A1 
Aktivierung der Sicherheitsuhr.


	Preis:       7,50 €

	Wahlleistungspaket 
Rauchmelder (incl. Alarmierung der Hausnotrufzentrale)


	Preis:     13,50 €

	Wahlleistungspaket B

· Benachrichtigung von Ärzten, Angehörigen, etc.

· Bei kurzzeitiger Erkrankung Betreuung und Versor​gung durch eine Hauptpflegekraft, bis zu max. 4 Tage pro Jahr (bei 2 Einsätzen pro Tag = 8 Einsät​zen pro Jahr)

· Haushaltshilfe wöchentlich 1 Stunde

· Reinigung der Wohnungsfenster (6 x jährlich)

· Hausmeisterdienste innerhalb der Wohnung 
	Preis:

Bei 1 Person 

105,00 €

Bei 2 Personen 

165,00 €


Darüber hinaus bietet der Serviceanbieter folgende Zusatzleistungen entsprechend der beigefügten Preislisten an:

· Haushaltshilfen

· Häusliche Seniorenpflege

· Fahrbarer Menüservice

· Fußpflege

Die nachfolgend angekreuzten Leistungen werden vereinbart:
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	Grundleistungspaket
	30,00 €

	 FORMCHECKBOX 

	Wahlleistungspaket A
	20,00 €

	 FORMCHECKBOX 

	Wahlleistungspaket A 1 
	7,50 €

	 FORMCHECKBOX 

	Wahlleistungspaket A 2 
	13,50 €

	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	Wahlleistungspaket B

Bei 1 Person

Bei 2 Personen
	105,00 €

165,00 €


Der monatliche Gesamtpreis für die vereinbarten Serviceleistungen beträgt bei einem       Personenhaushalt       €.

§ 2 – Zahlung und Vergütung

Die Vergütung ist monatlich ohne Einzelrechnungserstellung im Voraus spätestens bis zum dritten Werktag (Eingang beim Serviceanbieter) des Monats fällig.

Die Vergütung ist getrennt von der Miete zum Fälligkeitszeitpunkt, kostenfrei auf das nachfolgend genannte Konto zu zahlen

Konto-Nr.

100 6881

Bank


Städtische Sparkasse Kamen

BLZ


443 513 80

Bei Zahlungsverzug ist der Vermieter berechtigt, die gesetzlichen Verzugszinsen und für jede schriftliche Mahnung 5,00 € pauschalierte Mahnkosten zu fordern, es sei denn, der Mieter weist nach, dass keine oder wesentlich geringere Kosten entstanden sind.

§ 3 – Leistungsverhinderung

Ist der Serviceanbieter vorübergehend nicht in der Lage, die vereinbarten Leistungen zu erbringen, kann der Servicenehmer für die Dauer der Leistungsverhinderung auch an​dere Serviceanbieter in Anspruch nehmen, wenn er dem Serviceanbieter dies vorher anzeigt. Unabhängig davon mindert die Leistungsverhinderung, soweit sie für den Ser​vicenehmer zu konkreten Nachteilen führt, den Vergütungsanspruch des Serviceanbie​ters. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadensersatzes des Serviceneh​mers wird außer im Fällen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Leistungsverhinderung ausgeschlossen.

§ 4 – Rechtsverhältnisse der Hilfsmittel

Sämtliche Hilfsmittel, insbesondere das Hausnotrufgerät incl. Zubehör, die der Service​anbieter dem Servicenehmer im Rahmen dieses Vertrages zur Verfügung stellt, werden an den Servicenehmer verliehen. Sie bleiben Eigentum der Arbeiterwohlfahrt, Unterbe​zirk Unna bzw. von dritten Vertragspartnern. Die Weitergabe an Dritte, die nach diesem Vertrag nicht anspruchsberechtigt sind, ist untersagt.

§ 5 – Vertragsdauer

Zusammen mit dem Mietvertrag bildet dieser Servicevertrag (Grundleistungspaket) ein einheitliches Vertragsverhältnis. Mit Wirkung ab dem       wird für die Dauer des zeit​gleich abgeschlossenen Mietvertrages für die o. g. Wohnung dieser Servicevertrag (Grundleistungspaket) geschlossen. Sofern der Servicenehmer über das Grund​leis​tungspaket hinaus auch Wahlleistungen in Anspruch nimmt, können diese mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Die Kündigung ist jeweils zum 3. Werktag ei​nes Monats schriftlich zu erklären. Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung ist stets der Zugang beim Empfänger maßgeblich. Wird der Mietvertrag gekündigt, endet mit dessen Beendigung auch der Servicevertrag (Grundleistungen und ggf. zusätzlich vereinbarte Wahlleistungen).

Das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes steht beiden Parteien zu. Ein wichtiger Grund, der den Serviceanbieter zur außerordentlichen fristlosen Kündigung berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn

· der Servicenehmer wegen seines Gesundheitszustandes nicht mehr in gebote​nem Maße betreut werden kann. Der Serviceanbieter wird den Servicenehmer in diesem Falle unterstützen und versuchen, einen Platz in einem Pflegeheim bzw. eine andere angemessene Unterbringung und Versorgung zu vermitteln. Der Servicenehmer erklärt sich bereit, ein angemessenes Angebot anzunehmen.

· das Verhalten des Servicenehmer – ungeachtet einer Abmahnung – gegenüber Mitbewohnern und dem Serviceanbieter eine Fortsetzung des Servicevertrages bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Dies gilt auch bei grober Verletzung des Hausfriedens. 
· der Servicenehmer – ungeachtet einer Abmahnung – gegen den Willen des Servi​ceanbieters seine Wohnung untervermietet oder den Gebrauch der Woh​nung ganz oder teilweise vorübergehend einem oder mehreren Dritten überlässt. 
· der Servicenehmer oder ein für ihn leistender Dritter mit der Zahlung der Vergü​tung in einer Höhe im Rückstand ist, die das zweifache des vereinbarten Ge​samtpreises (vgl. § 2 Abs. 1) erreicht.

Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Für die Fristwahrung gilt der fristgerechte Zu​gang des Kündigungschreibens beim Kündigungsempfänger.

Das Vertragsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, bei Tod des Servi​cenehmers zum Monatsende des Todes.

§ 6 – Aufrechnung, Zurückhaltung und Abrechnung mit anderen Kostenträgern

Zur Aufrechnung mit Gegenforderungen gegenüber dem Vergütungsanspruch oder zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Servicenehmer – außer im Falle unbe​strittener bzw. rechtskräftig festgestellter Forderungen – nur dann berechtigt, wenn er dem Serviceanbieter diese Absicht mindestens einen Monat vor Fälligkeit der Vergü​tung schriftlich angezeigt hat.

Werden die Vergütungen nach diesem Vertrag ganz oder teilweise von einem anderem Kostenträger übernommen, kann der Servicenehmer den Serviceanbieter widerruflich gestatten, in seinem Auftrag mit dem Kostenträger im Umfang der Übernahme abzu​rechnen. Der Auftrag bedarf der Schriftform.

§ 7 – Serviceleistungen zugunsten Dritter

Ist der Servicenehmer nicht Nutzer einer vom Serviceanbieter gemieteten Wohnung, sondern Vermieter, hat er das Recht, dem Serviceanbieter dritte Personen (Mieter der gemieteten Wohnung) als Leistungsberechtigte aus diesem Servicevertrag zu benen​nen. Benennt der Servicenehmer dem Serviceanbieter solche Personen, so erlangen diese einen selbständigen Anspruch auf die Erbringung der Serviceleistungen durch den Serviceanbieter.

§ 8 – Änderungen, Gültigkeit

· Änderungen und Ergänzungen dieses Servicevertrages bedürfen für ihre Wirksam​keit der Schriftform.

·  Mündlichen Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht.

· Serviceanbieter und Servicenehmer haben je ein unterschriebenes Exemplar die​ses Vertrages erhalten.

§ 9 - Preisindexbindung

Der Preis der Serviceleistungen ist an die Entwicklung des vom Statistischen Bundes​amt ermittelten Preisindexes für die Lebenshaltung eines 4-Personen-Arbeitnehmer​haushaltes in Deutschland gekoppelt. Verändert sich der Preisindex (Basisjahr 2005 = 106,9) gegenüber dem Stand zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses um mehr als 10 Punkte, so erhöht oder vermindert sich die Vergütung für die in diesem Servicevertrag vereinbarten Grund- und Wahlleistungen im selben prozentualen Verhältnis. 

Nach erfolgter Anpassung sind weitere Anpassungen zulässig, soweit sich der Preisin​dex um mehr als 5 Punkte verändert. Bei erneuter Anwendung dieser Anpassungsklau​sel ist vom jeweils zuletzt gezahlten Mietzins als Verhandlungsbasis auszugehen.

§ 10 – zusätzliche Vereinbarungen

     
Kamen, den _____________________

_____________________________

________________________________

Unterschrift des Serviceanbieters


Unterschrift des Servicenehmers

Anlage 1 zum Servicevertrag

Kostenübernahmeerklärung durch Dritte

Die Kostenübernahme für die vereinbarten Serviceleistungen für       erfolgt durch

 FORMCHECKBOX 

Eigenfinanzierung

 FORMCHECKBOX 

Teilfinanzierung Sozialamt

 FORMCHECKBOX 

Krankenkasse

Ich verpflichte mich, die laufenden Kosten aus dem vorgenannten Servicevertrag an Stelle des Servicenehmers zu übernehmen, soweit kein öffentlicher Träger für die Kos​tenübernahme eintritt. Sobald mir die Kostenzusage eines öffentlichen Trägers vorliegt, reiche ich diesen umgehend beim Serviceanbieter ein. Bei Verzögerungen seitens des öffentlichen Trägers bzw. bei verspäteter Einreichung der Kostenzusage, verpflichte ich mich, in Vorleistung zu treten. Soweit die Finanzierung durch den Sozialhilfeträger er​folgt, ist die zu erwartende Rentenleistung als Eigenfinanzierungsanteil einzusetzen.

Name:  
___________________________________________________________

Anschrift:
___________________________________________________________

Einzugsermächtigung:

Hiermit ermächtige ich den Serviceanbieter, die fällige Gesamtvergütung für die Servi​celeistungen zum Fälligkeitstermin vom nachstehend genannten Konto einzuziehen:

Name des Kontoinhabers:
________________________________________________

Bank: _____________________  BLZ: _______________  Konto-Nr: ______________

Bei Zahlungsverzug ist der Vermieter berechtigt, die gesetzlichen Verzugszinsen und für jede schriftliche Mahnung 5,00 € pauschalierte Mahnkosten zu fordern, es sei denn, der Mieter weist nach, dass keine oder wesentlich geringere Kosten entstanden sind.

Kamen, den      
_____________________________________

Unterschrift des Kostenübernahmeerklärers
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